
Züsammenfassend ist festzustellen, daß die genannten Arten von staatlichen Ent
scheidungen (normative und aufgabenstellende Entscheidungen sowie EiuzelenU 
Scheidungen) wiederum eine unterschiedliche Rechtsform aufweisen können, z. B. 
die lionnative Entscheidung die Rechtsform der Vo, der АО, cter DB, des Be
schlusses oder der normativen Weisung. Die aufgabenstellende Entscheidung kann 
die Form eines Beschlusses oder einer Weisung haben. Die Einzelentscheidung 
ergeht vorwiegend als Genehmigung, Erlaubnis, Auflage, Veffu^ngl^ 
rungTDa^die uloters^ der Entscheidungen der Organe des
Staatsapparates und der staatlichen Leiter sowohl rechtliche als auch praktische 
Bedeutung haben, werden sie in den folgenden Abschnitten (6.3.—6.7.) näher be
handelt.

Eine fitere Unterteilung der staatlichen Entscheidungen ergibt^sidi^daraus, 
daß sie von
lassensujr^ unter§^i3fci^

ine^def^iaaisappaf:en der orgäne des Staatsappafates~undHie ffinzeUeiterentscheidungen.
Die wichtigste Rechtsform der kollektiven Entscheidungen ifll Rahmen des 

Staatsapparates sind die VO des Ministerrates (vgl. dazu 6.3.). Am häufigsten 
haben die kollektiven Entscheidungen jedoch^die Form von Beschlüsse^Be- 
schlüsse werden hauptsächlich vom Ministerrat der DDR und voh den örtlichen 
Räten gefaßt (vgl. dazu 6.3. u. 6.5.).

T^erBeschluß seinerseits kann einen unterschiedlichen rechtlichen Inhalt haben: 
Er kann eine normative Entscheidung, eine^ Einzelentsdieidung odeFeine' äüfga 
stellende Entscheidung sein. Kollektive Entscheidungen aufgabenstellender Natur 
sind z.TJTcßeBeschlüsse örtlicher Räte zur territorialen Rationalisierung oder zur 
Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens. Eine kollektive Ent Ein-
zelentscheidung ist z. B. der Beschluß eines Rates des Kreises über die Erteilung der
^Gewei^egenehmigun^ an einen^Hwdwerker«. ^....

Die lkollektiven Entscheidungen ermöglichen eine sachkundige, alle Seiten des 
Problems berücksichtigende Beratung und Beschlußfassung. Auf diese Weise wer
den vielfältige Erfahrungen in die Entscheidung einbezogen. Kollektive Entschei
dungen werden vor allem dann getroffen, wenn es um die Lösung grundsätzlicher 
strategischer oder komplexer Fragen g^ht. Dazu gehören z. B. Beschlüsse des 
Ministerrates über die Standortverteilung der Produktivkräfte oder Beschlüsse 
örtlicher Räte über den komplexen Wohnungsbau. Kollektive Entscheidungen sind 
häufig die Grundlage für Einzelleiterentscheidungen, die zur Durchführung der 
kollektiven Entscheidungen notwendig werden. Wie erwähnt, können kollektive 
Entscheidungen jedoch auch Einzelfragen regeln und sich an einen Adressaten 
richten.

Für die kollektiven Entscheidungen spielen neben den inhaltlichen Fragen auch 
formelle und verfahreasn^ige Kriteri eine Rolle, wie die Beschlußfähigkeit des 
kollektiv leitenden Organs, die rechtzeitige Vorlage des Entwurfs und die verbind
liche Annahme der kollektiven Entscheidung.

Einzelleiterentscheidungen werden von den zuständi^em-staatHchcn Leitern in 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung und im Rahmen ihrer Kompetenz getroffen.^ 
Vom rechtlichen Inhalt her kann die Einzelleiterentsdieidung Дте^ошшгіѵе~~ 
«Regelung (z. B. die АО, DB oder^die normative Weisung einesJN^stersL^me 
aufgabenstellende Entscneidung oder eine Einzelentscheidung sein.
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